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RECHTSGRUNDLAGEN 

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind: 

Baugesetzbuch <BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11 .2017 (BGB!. 1S. 3634), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBI. 1 S. 1728) m.W.v. 14.08.2020 

Landesbauordnung (LBO) 

in der Fassung vom 05.03.2010 (GBI. BW 2010, 357, 358, ber. S. 416), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBI. BW S. 313) m.W.v. 01.08.2019 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.1 1.2017. (BGBI. I S. 3786) 

Planzeichenverordnung (PlanZV) 

in der Form vom 18.12.1990 (BGBI. 1 S. 58), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. 1S. 1057) 

VERFAH RENSVERMERKE 

1. Aufstellungsbeschluss gern. § 2 (1) BauGB am 02.12.2020 / 19.02.2020 

2. Ortsübliche Bekanntmachung gern. § 2 (1) BauGB am 25.03.2020 / 26.03.2020 

3. frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der vom 07.04. bis 13.05.2020 
Behörden gern.§ 3 (1) BauGB und§ 4 (1) BauGB 

4. Billigung des Bebauungsplanentwurfs am 27.05.2020 
und Auslegungsbeschluss 

5. Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung 
gern. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB 
5.1 Bekanntmachung am 29.05.2020 

5.2 Auslegungsfrist/ Behördenbeteiligung vom 28.07. bis 31 .08.2020 

6. Satzungsbeschluss gern.§ 10 (1) BauGB am 05.10.2020 

Textlicher Teil - Satzung 
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TEXTLICHER TEIL 
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurecht­
lichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten 
Art enthalten, außer Kraft. 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-1 S BauNVO) 

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet {§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke 

Nicht zulässig sind: 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be­
standteil des Bebauungsplans. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 GFZ - Geschossflächenzahl 

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.3 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

Textlicher Teil - Satzung Seite 2 



Stadt Buchen - Gemarkung Buchen ;;:c 
Bebauungsplan „IXb - Eckenberg" - 2. Änderung 

2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch maximal zulässige Trauf- und Firsthöhen 
gemäß Planeintrag festgesetzt. Unterer Bezugspunkt zur Messung der Trauf- und First­
höhen ist die Höhenlage von 337 m ü. NN. 

Die Traufhöhe (TH) ist das Maß vom unteren Bezugspunkt (337 m ü.NN) bis zum Schnitt­
punkt von aufgehender Außenwand mit der Dachhaut. 

Die Firsthöhe (FH) ist das Maß vom unteren Bezugspunkt (337 m ü.NN) bis zum höchsten 
Punkt der Oberkante der geneigten Dachhaut (siehe Erläuterungsskizze). 

FH 

TH 

--=:i:--------nrmr.Nii"'---.-

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä­
chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

ED = offene Bauweise, zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser 
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3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 
entsprechend Planeintrag. 

3.3 Stellung der baulichen Anlagen 

Die Gebäudehaupt- / Firstrichtung ist nur senkrecht bzw. parallel zu den festgelegten 
Baugrenzen zulässig. Geringfügige Abweichungen können zugelassen werden. 

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Garagen 

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind außerhalb der durch Baugrenzen be­
stimmten überbaubaren Grundstücksflächen nur in den hierfür festgesetzten Flächen für 
Garagen zulässig. 

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) wird wie folgt beschränkt: 

- 2 WEje Wohngebäude bei Einzelhäusern, 

- 1 WE je als Wohngebäude genutzte Doppelhaushälfte. 

6. Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbe­
stimmung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

6.1 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Anliegerstraße 

Die Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung Anliegerstraße sind für die 
gleichberechtigte Nutzbarkeit aller Verkehrsteilnehmer auszubilden. 

7. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent­
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

7.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 
Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen­
gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). Der Un­
terbau ist auf den Belag abzustimmen. 
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7.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden -
verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu­
lässig. 

7.3 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek­
tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es 
sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu­
licht erzeugen. 

7.4 Ausschluss von Schottergärten und -schüttungen 

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind auf den 
Baugrundstücksflächen unzulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind dar­
über hinaus, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt 
werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und zu un­
terhalten. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind 
nur zur Anlage von dauerhaft mit wassergefüllten Gartenteichen zulässig. 

8. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

8.1 Passiver Lärmschutz 

Für die im Bebauungsplan entsprechend ausgewiesenen Bereiche werden beim Neubau 
oder der baulichen Veränderung von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen folgende passive 
Schallschutzmaßnahmen an den Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen von Wohnge­
bäuden vorgeschrieben: 

Zum Schutz der Anwohner ist für schutzbedürftige Räume i.S.d. DIN 4109 ein Gesamt­
schalldämm-Maß R'w,res der Außenhaut-Konstruktion (Wand + Fenster) entsprechend 
des in der Schallimmissionsprognose (Kurz und Fischer GmbH) ermittelten Lärmpegel­
bereichs III (vgl. Anlage 5 der Schallimmissionsprognose) erforderlich. Nach DIN 4109-1 
(Schallschutz im Hochbau) beträgt das erforderliche Gesamtschalldämm-Maß R'w,res des 
Außenbauteils von Aufenthaltsräumen im Lärmpegelbereich III: R'w,res = 35 dB 

Ruheräume (Schlaf- und Kinderzimmer) auf der lärmzugewandten Gebäudeseite erhalten 
grundsätzlich schallgedämmte Lüftungseinrichtungen (Schalldämmung Dn,e,w ~ 50 dB), 
die die Raumlüftung bei geschlossenen oder festverglasten Fenstern ermöglichen. 

Von den o.g. Festsetzungen kann abgewichen werden, sofern ein schalltechnischer Nach­
weis geführt wird, dass sich an der konkreten Gebäudefassade ein geringerer Lärmpe­
gelbereich nach DIN 4109 ergibt. Dann gilt das entsprechende erforderliche 
Gesamtschalldämm-Maß R'w,res nach DIN 4109 für den so ermittelten Lärmpegelbe­
reich. 
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9. Pflanzgebote 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

9.1 Pflanzgebot auf Baugrundstücken 

Pro angefangene 400 m2 Grundstücksfläche ist ein mittelkroniger gebietsheimischer 
Laubbaum oder ein Obstbaum zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang Zü 

ersetzen. Die Bäume sollen bei ihrer Pflanzung als Hochstämme einen Stammumfang von 
10-12 cm haben. 

Mindestens 5 % der Grundstücksflächen sind mit gebietsheimischen Sträuchern grup­
pen- oder heckenartig zu bepflanzen (Pflanzabstände: 1,5 m / Pflanzgröße: 2 x v, 60-
100 cm). Dabei ist je Strauch 2,0 m2 Pflanzfläche anzunehmen. 

Die Anpflanzungen der Bäume und Sträucher sind vorzugsweise in den Flächen zum An­
pflanzen gemäß Planeintrag vorzunehmen 

Ein Mindestabstand von 1,5 m gegenüber angrenzenden Feldwegen und landwirtschaft­
lichen Nutzflächen ist einzuhalten. 

Ein Formschnitt sollte nur aus Gründen des Nachbarrechts vorgenommen und ansonsten 
eine naturnahe Wuchsform angestrebt werden. Ein Rückschnitt ist nur im Winterhalbjahr 
(1. Oktober. bis 28 Februar) zulässig. Die Pflanzungen sind spätestens zwei Jahre nach 
Bezug fertigzustellen. 

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Zulässig sind mehrseitig geneigte Dächer mit einer Dachneigung von mind. 25°. 

1.2 Dachdeckung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 
von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

1.3 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 
von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

Staffelgeschosse sind farblich oder durch Materialwechsel von den darunter liegenden 
Vollgeschossen abzusetzen. 
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2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 
sind unzulässig. 

3. Verwendung von Außenantennen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude ist nur eine Außenantenne oder eine Satellitenempfangsanlage zulässig. 

4. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

III. HINWEISE 

1. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Vegetation der zu bebauenden Flächen und der Flächen der Erschließung sind im 
Vorfeld von Baumaßnahmen in der Zeit von Oktober bis Februar komplett zu räumen 
und anschließend regelmäßig zu mähen, um Bodenbruten zu verhindern. 

Auf§ 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

2. Vermeidungsmaßnahme für Reptilien 

Spätestens mit Beginn der Baufeldfreimachung und über die Dauer der Bauarbeiten mit 
Eingriffen in den Boden sowie der Zwischenlagerung von Haufwerken ist ein Reptilien­
schutzzaun entlang der bestehenden Heckenstrukturen zu stellen. Dabei ist auf ausrei­
chend Abstand zu den bestehenden Gehölzen zu achten, damit das Wurzelwerk durch 
die Installation nicht beschädigt wird. Durch den Zaun werden zugleich auch die westlich 
des Zauns gelegenen Heckenstrukturen vor bauzeitlicher Beeinträchtigung geschützt. 

Für die Installation und die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Reptilienschutz­
zaunes während der Bauarbeiten ist eine ökologische Baubegleitung erforderlich. 

3. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 
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Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

4. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an­
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß§ 3 Lan­
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt­
schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 
Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor­
läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 
zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

5. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe­
ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 
BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen­
resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 
Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich­
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er­
heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden­
verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

6. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund­
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser­
behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar­
beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 
Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 
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Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be­
reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 
ist unzulässig. 

7. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 empfohlen. 

8. Anbauverbotszone 

Gemäß § 9 FStrG ist längs der Bundesstraße (B 27) die 20 m breite Anbauverbotszone 
von Hochbauten jeglicher Art freizuhalten. 

9. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 
Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver­
sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 
Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1 -
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits­
blatt WSSS zu beachten. 

10. DIN 4109-1 

Die DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, 2016-07) wird 
im Rathaus der Stadt Buchen zur Einsichtnahme bereitgehalten. Zudem kann sie über 
den Beuth-Verlag, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, bezogen werden. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Sträucher und An­
pflanzungen 

Wissenschaftlicher Name (dt. Name) Verwendung 

Q)
..:.: 

<.) 
Q)

..c: 
"0 
ö 
~ 

N 
:Ö..c: 

Q) 
eil 

"0 
ö 
~ 

E 
~ 

.D 
ö 
N 
r:; 
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Acer platanoides (Spitzahorn) * • • 
Acer pseudoplatanus (Bergahorn) * • • 
Ainus glutinosa (Schwarzerle)* • • 
Betula pendula (Hängebirke) * • 
Carpinus betulus (Hainbuche)* • • • 
Corylus avellana (Gewöhnlicher Hasel) • • 
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) • • 
Fagus sylvatica (Rotbuche)* • • 
Frangula alnus (Faulbaum) • • 
Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)* 0 • • 
Populus tremula (Espe)* 0 

Prunus avium (Vogelkirsche)* • 0 

Prunus spinosa (Schlehe) • 
Quercus petraea (Traubeneiche)* • • • 
Quercus robur (Stieleiche) * • • • 
Rosa canina (Echte Hundsrose) • • 
Salix aurita (Ohrweide) 

Salix caprea (Salweide) • • 
Salix cinerea (Grauweide) 0 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) • 
Sambucus racemosa (Traubenholunder) • 
Sorbus aucuparia (Vogelbeere) • • • 
Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) • • 

• = gut geeignet O = bedingt geeignet 

Die fett hervorgehobenen Arten sollen bei Anpflanzungen in der freien Landschaft be­
vorzugt verwendet werden. 

Herkunftsgebiet für Pflanzgut soll in der Regel das Süddeutsche Hügel- und Bergland 
sein. 

Bei den mit,,*" gekennzeichneten Arten soll das Herkunftsgebiet entsprechend Forstver­
mehrungsgutgesetz (FoVG) berücksichtigt werden. 
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Artenliste 2: Obstbaumsorten 

Obstbaumart Geeignete Sorten 

Apfel 

Bittenfelder, Börtlinger Weinapfel, Boskoop, Brettacher, 
Champagner Renette, Danziger Kant, Gehrers Rambur, 
Gewürzluiken, Goldrenette von Blenheim, Hauxapfel, Josef 
Musch, Kaiser Wilhelm, Maunzenapfel, Rheinischer 
Bohnapfel, Rheinischer Krummstiel, Rheinischer Winter-
rambur, Sonnenwirtsaofel. Welschiser, Zabergäu Renette 

Birne 

Petersbirne, Wah\s Schnapsbirne, Nägelesbirne, 
Palmischbirne, Fässlesbirne, Kärcherbirne, Wilde Eierbirne, 
Conference, Kirchensaller Mostbirne, Metzer Bratbirne, 
Schweizer Wasserbirne, Josephine von Mecheln, Bayerische 
Weinbirne, Paulsbirne, Geddelsb. Mostbirne, Stuttgarter 
Geißhirtle 

Süßkirschen Regina, Hedelfinger, Büttners Rote Knorpel, Sam 
Walnüsse Mars, Nr. 26, Nr. 139 

Empfohlene Saatgutmischungen 

Bereich Saatgutmischung 
Grünflächen Fettwiese 

Regenrückhaltebecken 
Ufermischung für wechselfeuchte Stand-
orte 

Verkehrsgrün Kräuterreicher Landschaftsrasen 

Herkunftsgebiet für Saatgut gesicherter Herkunft soll das „Süddeutsche Hügel- und 

Bergland" sein. 
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Aufgestellt: 

Buchen, den ... 

DIE STADT : DER PLANFERTIGER : 

EISENBA 
E-

1 MOSBACH 
~l'i~bitc:.h.de 

Ausfertigung: 

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieser Satzung stimmt mit dem Satzungsbeschluss des 
Gemeinderates vom 05.10.2020 überein. 
Die ordnungsgemäße Durchführung der o.g. Verfahrensschritte wird bestätigt. 

Buchen, den 4. ~ L. l 0 2 Q Der Bürgermeister: 
--, 

~ 
(Si 
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